
 
 

 
Zusammenfassung  

der in der Kreisausschusssitzung 
am 06.02.2023 gefassten Beschlüsse 

 

 
 

Wahlperiode 2020 - 2026 

Zahl aller Mitglieder: 11 

 

 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Lichtenfels 

für die Amtszeit ab 01.01.2024 
  
2. Sozialgesetzbuch, Zweites und Zwölftes Buch (SGB II und SGB XII); 

Festlegung der Angemessenheitsgrenzen für Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II und § 35 
Abs. 5 SGB XII 

  
3. Information und Sonstiges 
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Beschluss 

  

1 Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht 
Lichtenfels für die Amtszeit ab 01.01.2024 
 

E m p f e h l u n g s b e s c h l u s s  an den Kreistag: 
 
Für die Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss beim 
Amtsgericht Lichtenfels für die Amtszeit ab 01.01.2024 sind die Vorschläge der 
Fraktionen des Kreistages einzuholen. Für die einzuholenden Vorschläge wird das 
Berechnungsverfahren Sainte-Laguë/Schepers angewendet. 

 
 Abstimmungsergebnis: 

 

Dafür: 11 

Dagegen: 0 

 

 
2 Sozialgesetzbuch, Zweites und Zwölftes Buch (SGB II und SGB XII); 

Festlegung der Angemessenheitsgrenzen für Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II 
und § 35 Abs. 5 SGB XII  
 
siehe Sitzungsvorlage Nr. 02/2023 KA (Anlage 2 zur Sitzungsniederschrift) 
 

B e s c h l u s s : 
 
Für den Vollzug des § 22 Abs. 1 SGB II und des § 35 Abs. 5 SGB XII wird folgende 
Vorgehensweise festgelegt: 
 
Bei der Ermittlung der Angemessenheitsgrenzen für Heizkosten wird ab sofort nicht 
mehr auf die Kostentabelle, sondern auf die Verbrauchstabelle des jeweils 
aktuellen Heizspiegels abgestellt.  
 
Wenn der tatsächliche Verbrauch angemessen ist, kann dieser mit den jeweils 
aktuellen Preisen als angemessen bewertet und bei der Bedarfsberechnung 
berücksichtigt werden. 

 

 Abstimmungsergebnis: 

 

Dafür: 11 

Dagegen: 0 

 

  

  

 

Zu den weiteren öffentlichen Tagesordnungspunkten erfolgte keine 

Beschlussfassung, sondern lediglich eine Information.  

 


